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Ein Beitrag aus der
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Bauvorhaben nicht planlos beginnen. Die
Konsequenz sind Zeitdruck und Baumaß-
nahmen, die unkoordiniert ablaufen. Das
kostet unnötig Geld. In krassen Fällen
bekommen ausführende Firmen sogar Geld
fürs Nichtstun.

IZ:Wie geht das denn?
Klein: Das Unternehmen muss leistungs-
bereit sein und entsprechend Kapazitäten
vorhalten und der Auftraggeber signalisieren,
dass er die Leistungen demnächst auch abru-
fen will. Ich habe einMandat betreut, wo bei-
des über mehrere Jahre der Fall war. Für
Nachträge für Bauzeitverlängerung fallen
sehr hohe Beträge an. Oft sind sie sechs- und
siebenstellig. Das zeigt, wie wichtig aus Sicht
eines öffentlichen Auftraggebers eine gute
und umfassende Ausführungsplanung ist. Sie
muss bei Ausschreibung der Leistung vorlie-
gen, sonst kann die Ausschreibung nicht auf
sicherer Grundlage erfolgen.

IZ: Auftraggeber müssen aber eindeutig und
vollständig ausschreiben, damit die Bieter
kalkulieren können.
Klein: Bei Großvorhaben gibt es oft unange-
messen kurze Fristen zur Angebotsabgabe.
Häufig werden offene Fragen nicht geklärt.
Das führt zu Streit, ob die Maßnahmen
geschuldet sind und eventuell eine zusätzli-
che Vergütung anfällt. Baut die ausführende
Firma dann noch ein Claim-Management
auf, kostet das den Auftraggeber zusätzlich
Aufwand und Geld. Er muss jeden Nachtrag
prüfen. Am Ende des Tages will auch der bil-
ligste Bieter leben und Geld verdienen.

IZ:Womit wir bei der Auftragsvergabe wären.
Ich habe noch nie verstanden, warum bei
öffentlichen Vorhaben regelmäßig der ver-
meintlich günstigste Anbieter den Zuschlag
erhält. Hinterher wundern sich dann alle,
dass das Angebot doch nicht so günstig war.
Haben Sie eine Erklärung?
Klein: Die Leistungen werden oft nach Preis
vergeben. Die ausschreibende Stelle macht
sich extern wie intern nicht angreifbar, wenn
sie das billigsteAngebot beauftragt. Schondie
Vergabe an einen Zweit- oderDrittplatzierten
muss man begründen. Das scheuen Auftrag-
geber. Weiche Kriterien wie Zuverlässigkeit,

Immobilien Zeitung: Bei so gut wie jedem
Bauprojekt laufen die Kosten aus dem Ruder.
Vor allem bei Vorhaben der öffentlichen
Hand ist das mittlerweile normal. Der Flug-
hafen Berlin-Brandenburg (BER) ist in der
Hinsicht, mal abgesehen von der gefühlt ewi-
gen Bauzeit, legendär. Aktuelles Beispiel ist
der Erweiterungsbau des Kanzleramts. Von
den prognostizierten 637 Mio. Euro Gesamt-
kosten sindwirmittlerweile bei rund 777Mio.
Euro angekommen, satte 140 Mio. Euro
mehr. Und dann kommen Sie und sagen, es
gibt gar keine Kostenexplosion.
Walter Klein: Ja, das stimmt. Es gibt keine
Kostenexplosion, sondern nur falsche oder
unzutreffende Kostenberechnungen.

IZ: Das heißt, Auftraggeber, Planer und
ausführende Firmen können nicht richtig
rechnen?

Klein: Ich sage es mal so: Es wird an den not-
wendigen Untersuchungen und Planungen
gespart. Zu einer guten Planung und Aus-
schreibung gehört die Kostenermittlung.
Wenn sie auf unzureichenden Grundlagen
basiert, dann sind die ermittelten Kosten
schlicht nicht richtig und die tatsächlichen
Preise weichen hiervon ab – aber die Preise
explodieren nicht. Stattdessen beruhen die
Vorstellungen des Auftraggebers auf falscher
Ermittlung.

IZ:Wo steckt denn dann der Fehler?
Klein: Es gibt verschiedene Ursachen im Sys-
tem. Zum einen will häufig der Auftraggeber
aus politischen Motiven die richtigen Kosten
gar nicht so genau kennen, umseinVorhaben
nicht von vornherein zu gefährden, sondern
es erst einmal auf den Weg zu bringen.

IZ: Aus der Überlegung heraus, die reellen
Ausgabenwirkten abschreckendunddie Idee
vom schönen neuen Rathaus würde in der

Öffentlichkeit durchfallen und in den Gre-
mien ebenfalls, wird bewusst Sand in die
Augen gestreut?
Klein: Zugespitzt kann das so sein. Aber
zurück zu den anderen Ursachen. Häufig
spart der Auftraggeber bei den Planungsleis-
tungen. Es werden Positionen herausgenom-
men, um Planerhonorar einzusparen. Mit
weniger Honorar können Architekten und
Ingenieure weniger Personal einsetzen, sie
haben weniger Kompetenz und leisten weni-
ger. Und wenn dann eingesparte Leistungen
die eben angesprochenen notwendigen
Untersuchungen betreffen, dann wird es teu-
rer als angenommen, möglicherweise wird es
sogar unnötig teuer.

IZ: Was wird denn Ihrer Erfahrung nach bei
diesen Leistungen als „brauchen wir nicht“
klassifiziert?
Klein: Bei Umbauten geht es meistens um
Brandschutz, Ertüchtigungen vonKlima- und
Lüftungstechnik sowie Statik. Häufig werden
keine umfassenden Bestandsaufnahmen
beauftragt. Man guckt nicht hinter die Wand,
sondern nur bis zur Tapete. Im Neubau fehlt
es oft an umfassenden Baugrundermittlun-
gen, Bauphysik undLärm-bzw. Schallschutz-
themen. Die Folgen zeigen sich sowohl bei
den Baukosten als auch im Betrieb. In der
Kölner Philharmonie achtet ein Wachschutz
darauf, dass die darüber liegende öffentliche
Fläche bei Konzerten nicht begangen wird,
weil man das unten hören würde. Es sind
Schallbrücken entstanden.

IZ: Was man vorher weder bedacht noch
gewusst hat ...
Klein: Entweder hat der Planer mangelhaft
gearbeitet oder man hat sich über seine Pla-
nung hinweggesetzt. Es war zu lesen, dass der
Planer einen anderen Vorschlag gemacht
hatte, dem man aus Kostengründen nicht
gefolgt ist. Heute würde eine Sanierungmehr
kosten als ein Wachdienst für die nächsten
50 Jahre. Das ist vermeidbar: Der Auftragge-
ber beauftragt einen Planer, weil dieser hier
spezialisiert und für seine Planung verant-
wortlich ist. Da sollte der nicht spezialisierte
Auftraggeber nicht hineinreden, um Kosten
zu sparen.

IZ:Bei Projekten sind Änderungen im laufen-
den Baubetrieb fast an der Tagesordnung.
Wie wirkt das auf die Kosten?
Klein:Die Planung während der Bauzeit wird
oft als Todsünde bezeichnet. Man kann ein

Termintreue und Erfahrung spielen kaum
eine Rolle. Solche Kriterien kann man nicht
messen – Geld schon.

IZ:Undwie kanndieserMechanismusdurch-
brochen werden?
Klein: Würde ein Unternehmen beauftragt,
das einen auskömmlichen Preis kalkuliert
und anbietet, könnte dies dem Auftraggeber
beim Thema Kostensicherheit helfen. Der
Gedanke, dass das günstigste Angebot nicht
immer das wirtschaftlichste ist, muss sich
stärker durchsetzen. Denn fällt der erste,
billige Bieter während der Ausführung aus,
kostet der zweite Unternehmer viel Geld. Er
muss die Gewährleistungen für das Gesamt-
werk übernehmen. Er wird so weit wie mög-
lich rückbauen und neu errichten wollen.
Außerdem wäre es sehr hilfreich, wenn ein
(General-) Planer ein auskömmliches Hono-
rar erhält.

IZ: Derzeit werden Änderungen im Vergabe-
recht diskutiert. Es soll mehr Möglichkeiten
zur Teillosvergabe geben; zudem will die EU
weg vom Zuschlag rein nach niedrigstem
Preis und hin zu mehr Qualität.
Klein: Das ist aus meiner Sicht nicht die
Lösung. Nehmen wir beispielhaft ein Bau-
vorhaben, bei dem die Kostenermittlung auf
600 Mio. Euro lautet, das Angebot des billigs-
ten Bieters aber auf 1,1 Mrd. Euro. Bei einem
prominenten Bauvorhaben in Berlin wurde
bei den genannten zahlenmäßigen Rahmen-
bedingungen von einer Generalunterneh-
mer-Ausschreibung auf eine Einzelvergabe
umgestellt. Hat man wirklich geglaubt, der
GU habe 500 Mio. Euro Gewinn kalkuliert
und man könnte diese Summe bei Einzelver-
gabe sparen? Warum glaubt der öffentliche
Auftraggeber, er könne preiswerter aus-
schreiben und vergeben als der GU? Tatsäch-
lich lag die Auftragssumme aus dem Beispiel
bei der Einzelvergabe bei 1,2 Mrd. Euro,
100 Mio. Euro mehr als das GU-Angebot.

IZ: Was muss sich ändern, um die Kosten
öffentlicher Bauvorhaben besser in den Griff
zu bekommen?
Klein: Die Bedingungen im Bau- und Verga-
berecht sind da, um innerhalb von Budget
und Zeitrahmen zu bauen. Es ist notwendig,
alle erforderlichenLeistungen zubeauftragen

und nicht schon beim Leistungsumfang zu
sparen. Das gilt sowohl in Bezug auf die Pla-
nung als auch die Ausführung. Dann könnten
auch Kostenermittlungen auf eine realis-
tische Grundlage – und nicht nur auf Hoff-
nungen – gestützt werden. Die Auftraggeber
sollten auch die Unsitte beenden, aus Zeit-
gründen baubegleitend zu planen. Wenn
dann noch der Versuchung, zu spät und zu
viele Änderungen anzuordnen,widerstanden
wird, kann ein Bauvorhaben innerhalb der
vorgesehenen Zeit und der ermittelten Kos-
ten errichtet werden.

IZ: Und wenn es anders läuft?
Klein:Wenn der Auftraggeber glaubt, auf die
Rahmenbedingungen verzichten zu können,
greift er in eine Black Box und das wird mei-
ner Erfahrung nach regelmäßig teuer. Wir
haben auch die planungs- und ingenieurmä-
ßige Kompetenz, um die Themen zu lösen.
Beidesmüssen sichder öffentlicheAuftragge-
ber und die dahinter stehenden politischen
Gremien bewusst machen.

IZ:Herr Klein, vielen Dank für das Gespräch.
Die Fragen stellte Monika Hillemacher.

Baukosten. Große Bauvorhaben der öffentlichen Hand
werden so gut wie immer viel teurer als gedacht.
Außerdem werden sie höchst selten planmäßig

fertig. Stuttgart 21, der Flughafen BER und die Erweiterung
des Bundeskanzleramts sind nur ein paar prominente

Beispiele. Rechtsanwalt Walter Klein benennt
wesentliche Ursachen des Übels.

„Die ermittelten
Kosten stimmen

nicht“

Auftraggeber wollen die
Kosten nicht genau kennen

Am Ende will auch der
billigste Bieter leben

Das Bundeskanzleramt braucht mehr
Platz. Das wird teurer als gedacht.

Quelle: Imago; Urheber: Schöning

„Es gibt keine
Kostenexplosion.“

Walter Klein
Quelle: Loschelder Rechtsanwälte

Großbritannien verschärft seinen Kampf
gegen Unternehmenskriminalität. Neuester
Schritt ist das Gesetz über Wirtschaftskrimi-
nalität und Unternehmenstransparenz (Eco-
nomic Crime and Corporate Transparency
Act 2023, ECCTA). Was sperrig klingt, hat in
der Praxis weitreichende Folgen: Das Gesetz
verpflichtet im Prinzip jedes Unternehmen,
das Geschäfte mit Bezug zum Vereinigten
Königreich betreibt, umfangreiche Vorsorge-
maßnahmen gegen Wirtschaftsstraftaten zu
ergreifen.

Kern des Gesetzes ist ein zum 1. Septem-
ber 2025 scharf geschalteter Straftatbestand
(Failure to Prevent Fraud), wonach Unter-
nehmen belangt werden können, wenn mit
ihnen verbundene Personen Delikte wie
Betrug, Untreue oder Unterschlagung bege-
hen, von denen das Unternehmen profitiert
und wogegen es keine angemessenen Prä-
ventionsmaßnahmen etabliert hat.

In erster Linie zielt das Gesetz auf große
Akteure. Die Kriterien dafür sind im Gesetz
definiert: mehr als 250 Mitarbeiter, mehr als
36 Mio. GBP Umsatz und eine Bilanzsumme
von mehr als 18 Mio. GBP. Sind zwei dieser
Punkte erfüllt, genügt im Einzelfall ein einzi-
ges betrugsbehaftetes Immobilienobjekt auf
der Insel, um unter das ECCTA-Regime zu
fallen.

Die neue Norm wirkt extraterritorial.
Damit betrifft sie unter anderem deutsche
Immobilienunternehmen – egal, ob sie als
Fonds oder Bestandshalter unterwegs sind.
„Für die Anwendbarkeit auf deutsche Immo-
bilienakteure genügt es, wenn sie einen Fuß
nach UK gesetzt haben“, sagt Rechtsanwalt
Alexander Cappel vonNortonRose Fulbright.
Auch wenn Opfer aus UK stammen, etwa
Investoren und Geschäftspartner, können
deutsche Immobilienunternehmen in der
britischenHaftungsfalle landen.Gleiches gilt,

sobald in UK Gewinne oder Verluste aus
diesen illegalen Machenschaften entstanden
sind.

In der Konsequenz werden Immobilien-
akteure in UK strafrechtlich zur Verantwor-
tung gezogen, falls sie Maßnahmen unterlas-
sen haben, betrügerische Delikte durch Mit-
arbeiter und Dienstleister ihrer Organisation
zu verhindern. Tückisch sei, dass die Haftung
verschuldensunabhängig greife, so Cappel.
Ab sofort müssten Unternehmen und Mana-
gement weder von der Tat wissen noch daran
beteiligt sein: „Die britischen Strafverfolger
würden dennochwegen potenziell unzuläng-
licher Compliance-Maßnahmen gegen das
Unternehmen ermitteln.“ Kommt es zum
Schuldspruch, drohen Geldstrafen plus die
Abschöpfung vonErträgen.DieHöhe ist nach
oben hin unbegrenzt.

Um im Fall des Falles den Kopf aus der
Schlinge zu ziehen, müssen Unternehmen

nachweisen, dass zum Tatzeitpunkt ein auf
die relevanten Betrugsdelikte zugeschnitte-
nes Präventionssystem bestand. Ähnliches
kennen Immobilienakteure im Ansatz vom
deutschen Haftungsregime. Auch hierzu-
lande berücksichtigen Gerichte und Verfol-
gungsbehörden Compliance-Maßnahmen –
zumindest bei der Bemessung von Sanktio-
nen. Starre Vorgaben für die Maßnahmen
gibt es aber nicht.

Anders in UK. Dort sind konkrete Vorga-
ben zu erfüllen.Der britischeGesetzgeber hat
dazu Leitlinien zur Implementierung effekti-
ver Betrugsprävention herausgegeben. Die
geforderten, zentralen Punkte umfassenCap-
pel zufolge unter anderemeine Verpflichtung
des Top-Managements, Betrugsdelikte zu
unterbinden. Außerdem gehörten Mitarbei-
terschulungen, risikobasierte Kontrollme-
chanismen und die Einhaltung von Sorgfalts-
pflichten mit Fokus auf Betrugsvermeidung
zum Maßnahmenkatalog.

Cappel rät, zunächst eine Risikoanalyse
mit Blick auf die fraglichen Delikte zu
machen. Branchenspezifische Besonderhei-
ten sollten berücksichtigt werden. Für den
Check könneman sich andenbritischenLeit-

linien entlanghangeln. Bei Lücken sollte das
bestehende Compliance-System angepasst
werden.

Nach ECCTA können Unternehmen auch
Straftaten von Führungskräften zugerechnet
werden. Wie weit die englische Bezeichnung
SeniorManager nach unten reicht, ist schwer
auszumachen. Experten gehen aber davon
aus, dass nicht nur Vorstand und Geschäfts-
führung gemeint sind, sondern auch diemitt-
lere Führungsebene wie Standort- und Fach-
gebietsleiter. Sie sollten deshalb speziell für
die neuen Regeln sensibilisiert werden, emp-
fiehlt Cappel.

Dass das Vereinigte Königreich Unterneh-
men „in ein enges Korsett mit hohen Strafen
zwingt“, erklärt der Anwalt mit vielen
Betrugsvergehen vergangener Jahre. Schät-
zungen zufolge soll Betrug um die 40% der
Straftaten in England und Wales ausgemacht
haben. „Das bisherige Haftungsregime
reichte offenbar zur Prävention nicht aus“, so
Cappels Einschätzung. Im Bestreben, Haf-
tung und Strafen zu verschärfen, sieht er UK
in Einklang mit den USA. In beiden Ländern
sei die Verfolgungspraxis schärfer als in
Deutschland. Monika Hillemacher

Ungemach aus Großbritannien
Betrug. Wer geschäftlich auf der britischen Insel engagiert ist, muss
ausreichend Prävention gegen betrügerische Machenschaften betreiben.
Andernfalls droht ein neues Gesetz massive Strafen an.

Der Bau- und ImmobilienrechtlerWalter
Klein ist Partner der Kanzlei Loschelder
in Köln. Einen Schwerpunkt seiner Tätig-
keit bilden Haftungs- und Versiche-
rungsfragen, unter anderem aus dem
Ingenieur- und Architektenbereich.
Außerdem begleitet er seit vielen Jahren
sowohl Auftraggeber als auch Auftrag-
nehmer bei großen Bauvorhaben, unter
anderem in Berlin. Seit vergangenem
Jahr ist Klein Lehrbeauftragter für Archi-
tekten- und Ingenieurrecht an der Hoch-
schule Trier. Monika Hillemacher

Fachmann für
große Projekte


